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ZENTRALAUSSCHUSS DER 

HOCHSCHULLEHRER o-STERREICHS 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Bundesministe1.ium für 
Wissenschaft u. Forschung � 

t2? )J (/{{ � . 

A-I010 Wien, Schottengasse 1 

Telefon (0222) 63 31 62 

GZ1. 6268/167/85 

im Ha u s e  

.. · . .. 1! ......... ·.... -��ti?r 

, Vertellt .... 1.f .... ��. __ Q.L� 
Wien, 17. Septem5er �985 

Betrifft: Stellungnahüe des Zentral�us3chusses der Hochschullehrer Ö3te..-reichs 
zur Ausbildung Z1.lln Facharzt für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunle; 
Regelung des Rechtsverhältnisses der Lehrgangsteilnebmer und des 
Ausbildungsbeitrages.GZ. 86/13-11oA/85 vom 2.8.1985. 

Im Anschluß alt un3er Schreiben GZl. 6242/166/85 vUTI 3 . 9.1985 gestattet sich 

-ler Zentralausschuß der Hochschullehrer nunrnehr die überntittlung eilIer ersten 

Stellungnahme und begrüßt die Initiative zu einer tnnfassenden Regelung der 

zahnärztlichen Ausbildung. EinzeL'"1e Grundsatzfrag8l1 sind im vorliegenden Ent

wurf nach unserer t-1eir..ung noch nicht zufriedenstellend gelöst, weshalb um 

eL'"1e Neufassung des Enb.vurfes - in Zusanrnenarbeit mit den betroffene..""l Fakul

täten - und neuerliche, möglichst nicht so kurzfristige Begutachtungsrn5g1ich

keit ersucht wird. 

BEGRüNDUNG: 

1) Den Aufgaben der .Ärzte Ül Ausbildung zum Zahnarzt würde eine befristete 

Anstellung als Ver'-lXagsassistent mit Int�--ration in den ärztliche...'"1 Bet:rieb 

besser �tsprechen. 

2) Die Aufnahme sollte �Y'ie bisher durch die Personalkcr.mission nach fachli� 

Eignung erfolgen. Eine Entscheidung durch eine Einzelperson .... 'äre ein Rück

schritt. 

3) Die in den Erläuterth"1gen angegebene Aufnahme nach dem regionalen Bedarf 

ist abzulehnen, da nicht praktikabel. Ein Bew'crber kann nac.."1 Beendigur..g 

der Ausbildung nicht gezwungen werden, in einer bestimnten Region zu ar

beiter .. Eine solche Aufnahmercgelung würde zu einer öffnung in Richtung' 
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einer f.:::.chlich nicht begründeten Auswahl der Bewerber flirren. 

4) Die in Ausbildung stehenden Ärzte sollt2l1 adäquate derrokratische Mitwir

kungsrechte habel"!. 

5) Bei mangelnder Eignung des in Ausbildung stehenden Arztes sollte eine vor

zeitige Lösung des Dierßtverr�tnisses möglich sein. 

6) Die in der Erläuterung angegebene Alternative, 2-jähriger Lehrgar.g -
6-jährige Facharztausbildung erscheint nicht stichhaltig. Ver allem 

muß der Meinulig, die Ausbildung in den anderen Fäche:...n �are W'el1i.ger, 

intensiv widersprochen werden ! In allen Fächern w'...üd in d2r go--Samt:en 

Dienstzeit ein best:inmter Ausbildungsplan erfüllt! 

7) E:L."lzelne Punkte der Verord'1ung (z.B. § 3, § 11, § 13) sollten in Zusanmen

arbeit mit den KlinikeJl überarbeitet we....."'"Ü.al. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Der vurliegende Entwürl' bedarf einer inta1Siven Bearbeitung in Zusammenarb:üt 

rr.it den betroffenen Klinika'1 und Fak-ultäten sowie der Ärzteka:rrmer. 

Für diese Beratu."'lgal sollte eine F-.cisL von e:irdgen Monaten einger�umt. werden. 

AO.Univ.Professar 
Dr. R. KREPLER a�. 

Für de."l Zei"ltralausschuß: 

o. Univ. Professor 
Dr. M. KUNZE eh. 

Univ.:COzent 
Dr. A. SUPPAN eh. 
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